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Publizistikférderung: |hr Ansuchen um Forderung der periodischen Druckschrift
»Zeitschrift Menschen.” im Finanzjahr 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihrem Ansuchen um Forderung der periodischen Druckschrift ,Zeitschrift Menschen.”
gemals Abschnitt Il des Publizistikférderungsgesetzes 1984 wird im Jahr 2025 nach

Einholung eines Vorschlags des Publizistikforderungsbeirates entsprochen.

Der von der Kommunikationsbehdrde Austria (KommAustria) zuerkannte
Forderungsbetrag in der Hohe von € 13.600,00 wird im Oktober 2025 an das im

Forderansuchen angefiihrte Konto ausgezahlt.

Im Rahmen der Forderungsverwaltung werden ab 1. September 2025 aufgrund des
Inkrafttretens des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG), BGBI. | Nr. 5/2024, neben der
bisherigen Veroffentlichung der Entscheidungen auch die Forderzusagen (allenfalls
geschwarzt) veroffentlicht. Vertrdge und Entscheidungen sind Informationen im
allgemeinen Interesse im Sinn des § 2 Abs. 2 IFG und, soweit und solange sie nicht der
Geheimhaltung des § 6 IFG unterliegen, gemall § 4 IFG proaktiv im Internet zu

veroffentlichen.
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Mit freundlichen Grifen
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Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemaR § 20
E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer 6ffentlichen Urkunde.

Seite 2/2



		2025-10-22T14:41:59+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter https://www.rtr.at/amtssignatur




